
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/2/23 94/06/0207
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1995

Index

L37156 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Steiermark

L82006 Bauordnung Steiermark

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

BauO Stmk 1968 §70a Abs2;

VwGG §27;

VwGG §28 Abs3;

Rechtssatz

Ein an die "Gemeinde" gerichteter Antrag gemäß § 70a Abs 2 Stmk BauO 1968 ist (in Ermangelung einer ausdrücklichen

- verfehlten - Adressierung an den Gemeinderat) als an den Bürgermeister der Gemeinde gerichtet anzusehen

(Hinweis E VS 21.3.1986, 85/18/0078, VwSlg 12088 A/1986).

Schlagworte

Anrufung der obersten Behörde
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